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Grundschule Putzbrunn – Rathausstraße 5 – 85640 Putzbrunn 

 
 
 
 
 

Satzung 
 

(Satzung errichtet 30.11.2010 und in der Mitgliederversammlung vom 11.07.2018 geändert) 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
Der Verein trägt den Namen „Freunde und Förderer der Grundschule Putzbrunn“. Er 
soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Namenszusatz 
„e.V.“. 
 
Der Verein hat seinen Sitz in Putzbrunn. 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
§ 2 Vereinszweck 
 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung der Schüler der 
Grundschule Putzbrunn mittels Unterstützung von Maßnahmen der schulischen 
Bildung im weitesten Sinne zum Wohle der Kinder. 
 
Der Verein wird zu diesem Zweck soziale, kulturelle, erzieherische und bildende 
Aktivitäten entfalten und Aktionen und Maßnahmen, die diesem Zweck dienen, 
finanziell und durch persönliche Mitarbeit der Mitglieder des Vereins bei Planung, 
Organisation und Durchführung unterstützen. Dazu zählen u.a. die Förderung 
außerschulischer Aktivitäten, die Unterstützung bei Ausflügen, Klassenfahrten und 
Schulfesten, die finanzielle und persönliche Unterstützung sozial benachteiligter 
Schüler zur Sicherstellung der Teilnahme am schulischen Leben, Maßnahmen zur 
Verbesserung und Verschönerung der schulischen Infrastruktur, Aktivitäten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und die generelle Unterstützung der Schule in 
allen, dem Zweck des Satz 1 dienenden Ziels. In diesem Zusammenhang tritt der 
Verein als Förderverein zur Mittelbeschaffung und zur Weitergabe der Mittel an die 
Gemeinde Putzbrunn auf. 
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Der Verein wird darüber im Sinne des in Satz 1 genannten Vereinszwecks eigene 
Veranstaltungen und Aktivitäten planen, organisieren und durchführen und dazu 
sowohl die ihm zur Verfügung stehenden Mittel, wie auch die persönliche Mitarbeit 
der Mitglieder einsetzen. Dazu zählen u.a. pädagogische, sportliche, kulturelle und 
soziale Projekte, die dem Zweck des Satz 1 dienen. In diesem Zusammenhang tritt 
der Verein als Organisator und Durchführender und somit als Vertragspartner der 
Beteiligten auf. 
 
Die erforderlichen finanziellen Mittel sollen durch die Mitgliedsbeiträge sowie durch 
Spenden und Sammelaktionen erwirtschaftet werden. 
 
 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordung. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlich 
Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
 
Die Bereitstellung von Geldmitteln zur Erreichung der satzungsgemäßen Ziele des 
Vereins beschränkt sich jedoch ausschließlich auf solche Anschaffung und 
Maßnahmen, zu denen nicht der öffentliche Träger der Schule aufgrund der 
gesetzlich bestehenden Lehr- und Lernmittelfreiheit verpflichtet ist. 
 
Die gewählten Vertreter des Vereins werden ausschließlich ehrenamtlich tätig, eine 
Vergütung für ihre Tätigkeit erhalten sie nicht. Notwendige Auslagen werden auf 
Nachweis aus den Mitteln des Vereins erstattet. 
 
 
 
§ 4 Mitglieder und Aufnahme, Mitgliedschaft 
 
Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Person werden. 
 
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. 
Mit dem Antrag auf Aufnahme erkennt das neue Mitglied die Satzung des Vereins 
an. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
 
Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Gegen die Ablehnung der Aufnahme 
kann Berufung zur nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden. 
 
Alle Mitgliederdaten unterliegen dem Datenschutz. 
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§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod (bei juristischen Personen mit deren 
Auflösung), durch Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein. 
 
Der Austritt ist schriftlich dem Vorstand gegenüber zu erklären. Er wird zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem der Austritt erklärt wird, wirksam. 
 
Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig. Dieser liegt 
insbesondere dann vor, wenn das Mitglied schuldhaft und wissentlich in grober 
Weise die Interessen und Ziele des Vereins verletzt. Über den Ausschluss 
entscheidet auf Antrag des Vorstands die Mitgliederversammlung. 
 
Der Vorstand hat seinen Antrag auf Ausschluss dem auszuschließenden Mitglied 
mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen. 
 
Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des auszuschließenden Mitglieds ist in 
der über den Ausschluss entscheidenden Mitgliederversammlung zu verlesen. 
Der Ausschluss eines Mitglieds wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam.    
Gegen den Ausschluss kann Berufung zur nächsten Mitgliederversammlung 
eingelegt 
werden. 
 
Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn das Mitglied mit einem Jahresbeitrag 
im Rückstand ist und diesen Betrag auch nach schriftlicher Mahnung durch den 
Vorstand nicht innerhalb von 3 Monaten nach Absendung der Mahnung an voll 
entrichtet. Die Mahnung kann per Briefpost erfolgen und ist an die letzte bekannte 
Adresse des Mitglieds zu richten. 
 
In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft 
hingewiesen werden. 
Die Mahnung wird auch wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zurückkommt. 
Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt auf Beschluss des Vorstandes und muss 
dem betroffenen Mitglied schriftlich bekannt gemacht werden. 
 
Mit Ende der Mitgliedschaft erlöschen alle Ämter und Rechte. Geleistete Beiträge 
werden nicht zurückgewährt. 
 
 
 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 
 
Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe die 
Mitgliederversammlung festsetzt. Die von der Mitgliederversammlung beschlossene 
Beitragsordnung ist Anlage und Bestandteil dieser Satzung. 
 
Der Beitrag ist jährlich im Voraus zu entrichten und für das Eintrittsjahr voll zu 
entrichten. 
 
Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben 
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§ 7 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
 
 
§ 8 Vorstand 
 
Der Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassenwart. 
 
Ein erweiterter Vorstand kann zusätzlich aus Beisitzern, Delegierten des 
Elternbeirats und Delegierten der Schulleitung bestehen, wobei diese Personen über 
kein Stimmrecht verfügen und lediglich informierend und beratend tätig werden. 
Ebenfalls ist es wünschenswert, wenn diese beiden Personen Mitglied im Verein 
sind. 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl 
im Amt. 
 
Zum Vorstandsmitglied gewählt werden können nur Vereinsmitglieder, die 
natürliche Personen sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Juristische 
Personen, die Mitglied im Verein sind, können keine Vertreter in den Vorstand 
entsenden. 
 
Das Amt eines Mitglieds des Vorstands endet mit seinem Ausscheiden aus dem 
Verein. 
 
Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 
 
 
 
§ 9 Zuständigkeit des Vorstands 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch 
diese Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende 
Aufgaben: 
 

• Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der 
Tagesordnung, 

• Einberufung der Mitgliederversammlung, 
• Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
• Verwaltung des Vereinsvermögens, 
• Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 
• Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von 

Vereinsmitgliedern. 
 
Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende vertreten den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich jeweils alleinvertretungsberechtigt. Rechtsgeschäfte 
mit einem Betrag über 500 Euro sind für den Verein nur verbindlich, wenn der 
Vorstand zugestimmt hat. 
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§ 10 Sitzung des Vorstands 
 
Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner 
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindestens 
eine Woche vorher einzuladen. 
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. 
Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden 
beziehungsweise des die Sitzung leitenden Vorstandsmitglieds. 
 
Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Die 
Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die 
Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 
 
 
 
§ 11 Kassenführung 
 
Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus 
Beiträgen und Spenden aufgebracht. 
 
Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und einen 
Kassenbericht zu erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von 
Auszahlungsanordnungen des Vorsitzenden oder – bei dessen Verhinderung – des 
stellvertretenden Vorsitzenden geleistet werden. 
 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren eine Person zur 
Kassenprüfung. Diese darf nicht Mitglied des Vorstandes sein. Eine Wiederwahl ist 
zulässig.  
 
Der/die Kassenprüfer/in hat die Kasse des Vereines einschließlich der Bücher und 
Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und 
dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Der/die Kassenprüfer/in 
erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung der 
Vorstandsmitglieder. 
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§ 12 Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

• Entgegennahme der Berichte des Vorstands, 
• Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags, 
• Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer, 
• Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für den Vorstand, 
• Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins, 
• Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Beschluss des Vorstands 

über einen abgelehnten Aufnahmeantrag und über einen Ausschluss. 
 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. 
Außerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der 
Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich 
verlangt wird. 
 
Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch 
persönliche Einladungsschreiben einberufen. Dabei ist die vorgesehene 
Tagesordnung mitzuteilen. 
Die Einberufung erfolgt schriftlich an die zuletzt mitgeteilte Anschrift. 
 
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der 
Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere 
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge 
auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Versammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversammlung. 
 
 
 
§ 13 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. 
 
Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der 
vorhergehenden Aussprache einem Wahlausschuss übertragen werden. 
 
In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Beschlussfähig ist 
jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder. 
 
Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins ist die Anwesenheit von 
mindestens zwei Drittel der Vereinsmitglieder erforderlich. Bei Beschlussunfähigkeit 
ist der Vorsitzende verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine neue 
Mitgliederversammlung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. 
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Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung 
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben 
außer Betracht. Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 
Beschlussfassungen und Wahlen erfolgen offen. Schriftliche Abstimmungen und 
Wahlen erfolgen nur, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder dies verlangt. 
Blockwahlen sind zulässig. 
 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der 
Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des 
Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten. 
 
 
 
§ 14 Auflösung 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Putzbrunn, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, die denen der Zielsetzung 
des Vereins entsprechen, zu verwenden hat. 
 
 
Putzbrunn, den 11.07.2018 


